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523 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIII. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesverfassungsgesetz BGBl. I Nr. 2/2008, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 67 werden folgende §§ 67a bis 67d samt Überschriften eingefügt: 
„Haftung bei Beauftragung zur Erbringung von Bauleistungen 

§ 67a. (1) Wird die Erbringung von Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a des Umsatzsteuergesetzes 1994 
von einem Unternehmen (Auftrag gebendes Unternehmen) an ein anderes Unternehmen (beauftragtes 
Unternehmen) ganz oder teilweise weitergegeben, so haftet das Auftrag gebende Unternehmen für alle 
Beiträge und Umlagen (§ 58 Abs. 6), die das beauftragte Unternehmen an österreichische 
Krankenversicherungsträger abzuführen hat oder für die es nach dieser Bestimmung haftet, bis zum 
Höchstausmaß von 20 % des geleisteten Werklohnes, wenn kein Befreiungsgrund nach Abs. 3 vorliegt. 

(2) Die Haftung nach Abs. 1 tritt mit dem Zeitpunkt der Zahlung des Werklohnes ein und umfasst 
alle vom beauftragten Unternehmen zu entrichtenden Beiträge und Umlagen, die bis zum Ende jenes 
Kalendermonates fällig werden, in dem die Leistung des Werklohnes erfolgt. Als Werklohn gilt das 
gesamte für die Erfüllung des Auftrages zu leistende Entgelt; als Leistung des Werklohnes gilt auch jede 
Teilleistung dieses Entgeltes; als Leistung gilt insbesondere auch die Erfüllung durch Aufrechnung 
seitens des Auftrag gebenden Unternehmens oder des beauftragten Unternehmens. Die Haftung kann 
geltend gemacht werden, wenn zur Hereinbringung der in Abs. 1 genannten Beiträge und Umlagen 
erfolglos Exekution geführt wurde oder bezüglich des beauftragten Unternehmens ein 
Insolvenztatbestand nach § 1 IESG vorliegt. Die Haftung besteht unbeschadet von Ansprüchen nach 
§ 13a IESG. 

(3) Die Haftung nach Abs. 1 entfällt, 
 1. wenn das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Leistung des Werklohnes in der 

Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) nach § 67b Abs. 6 
geführt wird oder 

 2. - wenn Z 1 nicht zutrifft - das Auftrag gebende Unternehmen 20 % des zu leistenden Werklohnes 
(Haftungsbetrag) gleichzeitig mit der Leistung des Werklohnes an das Dienstleistungszentrum 
(§ 67c) überweist. 

Als Leistungszeitpunkt nach Z 1 gilt der Kalendertag, an dem die entscheidende Rechtshandlung zur 
Erfüllung der Werklohnschuld gesetzt wurde; den Zeitpunkt der entscheidenden Rechtshandlung hat das 
Auftrag gebende Unternehmen nachzuweisen. Abweichend davon ist der dem Leistungszeitpunkt 
vorangehende Kalendertag maßgeblich, wenn an diesem die elektronische Einsichtnahme in die 
HFU-Gesamtliste erfolgte und die tagesgleiche Erteilung des Auftrages zur Zahlung des Werklohnes 
unmöglich oder unzumutbar war. 

(4) Die Überweisung nach Abs. 3 Z 2 wirkt gegenüber dem beauftragten Unternehmen 
schuldbefreiend; sie gilt als Drittleistung und unterliegt nicht dem Zweiten Abschnitt des Ersten 
Teiles/Erstes Hauptstück der Konkursordnung. Der Überweisungsdatensatz bzw. die elektronische 
Überweisung ist mit dem Vermerk „AGH“ zu versehen und hat folgende Daten zu enthalten: 
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 1. den Firmennamen und die Adresse des Auftrag gebenden Unternehmens, 
 2. die DienstgeberInnennummer sowie den Firmennamen des beauftragten Unternehmens und 
 3. das Datum und die Nummer der Rechnung über den Werklohn. 

(5) Das Dienstleistungszentrum (§ 67c) hat die bei ihm eingelangten Haftungsbeträge unverzüglich 
an den oder die für die Beitragseinhebung zuständigen Krankenversicherungsträger weiterzuleiten. Sind 
mehrere Krankenversicherungsträger zuständig, so sind die Haftungsbeträge im Verhältnis der Zahl der 
versicherten Personen, die im Weiterleitungszeitpunkt auf die jeweiligen DienstgeberInnenkonten 
(Beitragskonten) des beauftragten Unternehmens entfallen, aufzuteilen. Das Nähere ist durch Richtlinien 
des Hauptverbandes zu regeln. 

(6) Guthaben auf einem Beitragskonto des beauftragten Unternehmens, die sich auf Grund der 
Überweisung von Haftungsbeträgen nach Abs. 3 Z 2 ergeben, sind auf schriftlichen Antrag, der an das 
Dienstleistungszentrum (§ 67c) zu richten ist, durch den jeweils zuständigen Krankenversicherungsträger 
auszuzahlen. Dem Antrag ist insbesondere dann nicht stattzugeben, wenn am Letzten des Kalendermonats 
nach dem Einlangen des Antrages beim Dienstleistungszentrum (§ 67c) 
 1. nicht alle Beitragskonten des beauftragten Unternehmens ausgeglichen sind oder 
 2. eine oder mehrere Beitragsnachweisungen fehlen oder 
 3. die vorliegenden Beitragsnachweisungen in auffälligem Widerspruch zur Zahl der versicherten 

Personen stehen, die beim beauftragten Unternehmen beschäftigt sind, oder 
 4. die Höhe des Werklohnes in auffälligem Widerspruch zur Zahl der versicherten Personen steht, 

es sei denn, das beauftragte Unternehmen weist nach, dass 
 a) für die Erbringung der Bauleistung nur die entsprechende Zahl von Dienstnehmern und 

Dienstnehmerinnen notwendig war oder 
 b) ein weiteres Unternehmen ganz oder teilweise mit der Erbringung der Leistungen beauftragt 

wurde und hinsichtlich dieser Beauftragung ein Haftungsbefreiungsgrund nach Abs. 3 
vorliegt. 

Wird dem Antrag nicht stattgegeben, so ist das Guthaben mit offenen Beitragsschulden des beauftragten 
Unternehmens sowie mit Ansprüchen gegenüber dem beauftragten Unternehmen auf Grund einer Haftung 
nach Abs. 1 zu verrechnen. 

(7) Zum Zweck der Antragstellung nach Abs. 6 haben die DienstgeberInnen das Recht, auf 
elektronischem Weg uneingeschränkt und kostenlos Einsicht in ihr Beitragskonto zu nehmen. 

(8) Die Auftrag gebenden Unternehmen haben den Krankenversicherungsträgern wahrheitsgemäß 
längstens binnen 14 Tagen Auskunft über die von ihnen beauftragten Unternehmen und über die 
weitergegebenen Bauleistungen zu erteilen. Erteilt ein auskunftspflichtiges Unternehmen keine Auskunft, 
so gilt es, so lange die erforderliche Auskunft nicht erteilt wird, bezüglich der weitergegebenen 
Bauleistungen jedenfalls als Auftrag gebendes Unternehmen aller nachfolgend beauftragten 
Unternehmen, wenn gegen diese Unternehmen zur Hereinbringung von Beiträgen und Umlagen erfolglos 
Exekution geführt wurde oder bezüglich dieser Unternehmen ein Insolvenztatbestand nach § 1 IESG 
vorliegt, es sei denn, dass ein Haftungsbefreiungsgrund nach Abs. 3 nachgewiesen werden kann. 

(9) Die Auftrag gebenden Unternehmen haben den gehörig ausgewiesenen Bediensteten der 
Krankenversicherungsträger während der Betriebszeit Einsicht in alle Geschäftsbücher und Belege sowie 
sonstige Aufzeichnungen zu gewähren, die für die Haftung nach Abs. 1 von Bedeutung sind. 

(10) Die Haftung des Auftrag gebenden Unternehmens nach Abs. 1 erstreckt sich auf jedes weitere 
beauftragte Unternehmen, wenn die Auftragserteilung als Rechtsgeschäft anzusehen ist, das darauf 
abzielt, die Haftung zu umgehen (Umgehungsgeschäft), und das Auftrag gebende Unternehmen dies 
wusste oder auf Grund offensichtlicher Hinweise ernsthaft für möglich halten musste und sich damit 
abfand. 

(11) Liegen Gründe für die Annahme eines Umgehungsgeschäftes nach Abs. 10 vor, so haben die 
Auftrag gebenden Unternehmen auf Anfrage durch die Krankenversicherungsträger binnen 14 Tagen alle 
Auskünfte über die weitergegebenen Bauleistungen zu erteilen, soweit diese Auskünfte nicht vom 
beauftragten Unternehmen innerhalb von 14 Tagen gegeben werden. 

(12) Die Abgabenbehörden des Bundes, die örtliche Baupolizei sowie die Baustellenkoordinatoren 
und –koordinatorinnen haben den Krankenversicherungsträgern auf deren Anfrage Auskunft über alle für 
die Geltendmachung der Haftung nach Abs. 1 maßgebenden Umstände zu erteilen, soweit ihnen diese aus 
ihrer Vollzugstätigkeit bekannt sind. Die Baustellenkoordinatoren und –koordinatorinnen haben darüber 
hinaus besondere Aufzeichnungen über die ArbeitgeberInnen und die auf der Baustelle tätigen 
Selbständigen zu führen. 



 523 der Beilagen XXIII. GP - Regierungsvorlage - Gesetzestext 3 von 5 

(13) Ansprüche aus der Haftung der Auftrag gebenden Unternehmen sind im Zivilrechtsweg vor den 
zur Ausübung der Gerichtsbarkeit in Handelssachen berufenen Gerichten geltend zu machen. 

Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) 
§ 67b. (1) Unternehmen, die insgesamt mindestens drei Jahre lang Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a 

des Umsatzsteuergesetzes 1994 erbracht haben, sind auf schriftlichen Antrag, der an das 
Dienstleistungszentrum (§ 67c) zu richten ist, vom beitragskontenführenden Krankenversicherungsträger 
in eine von diesem jeweils tagesaktuell zu führende elektronische HFU-Liste aufzunehmen, wenn sie zum 
Antragszeitpunkt keine rückständigen Beiträge (§ 59) für Zeiträume bis zu dem der Antragstellung 
zweitvorangegangenen Kalendermonat aufweisen und keine Beitragsnachweisungen nach § 34 Abs. 2 für 
diesen Zeitraum ausständig sind; eine förmliche Entscheidung über das Bestehen eines 
Beitragsrückstandes ist nicht erforderlich. Außer Betracht bleiben dabei Beitragsrückstande, die 10 % der 
im Kalendermonat vor Antragstellung abzuführenden Beiträge nicht übersteigen, sowie 
vereinbarungsgemäße Beitragsstundungen und Ratenzahlungen. Über die Versagung der Aufnahme in die 
HFU-Liste ist das Unternehmen zu verständigen; ein Bescheid ist nur dann zu erlassen, wenn dies das 
Unternehmen im Fall der Versagung verlangt. 

(2) Ein in die HFU-Liste aufgenommenes Unternehmen ist unverzüglich aus dieser Liste zu 
streichen, wenn es die bis zum zweitvorangegangenen Kalendermonat fälligen Beiträge nicht entrichtet 
oder Beitragsnachweisungen nach § 34 Abs. 2 für diesen Zeitraum nicht vorgelegt hat. Abs. 1 zweiter 
Satz ist entsprechend anzuwenden. Im Mahnschreiben ist auf die drohende Streichung aus der HFU-Liste 
hinzuweisen. Über die Streichung aus der HFU-Liste ist das Unternehmen zu verständigen; ein Bescheid 
ist nur dann zu erlassen, wenn dies das Unternehmen verlangt. 

(3) Über den Antrag auf (Wieder)Aufnahme in die HFU-Liste ist innerhalb von acht Wochen ab 
Antragstellung zu entscheiden. Die Streichung aus der HFU-Liste ist auch dann zulässig, wenn die dafür 
maßgebenden Umstände im Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste bereits vorgelegen sind, dem 
Krankenversicherungsträger aber nicht bekannt waren. 

(4) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 kann die Aufnahme in die HFU-Liste versagt oder ein 
Unternehmen aus dieser Liste gestrichen werden, wenn schwerwiegende verwaltungsrechtliche oder 
strafrechtliche Verstöße vorliegen oder zu erwarten ist, dass das Unternehmen seine 
sozialversicherungsrechtlichen Pflichten als DienstgeberIn nicht erfüllen wird. Bei der Ausübung des 
Ermessens ist insbesondere Bedacht zu nehmen auf 
 1. einen DienstnehmerInnenzuwachs um mehr als 200 % gegenüber der durchschnittlichen 

DienstnehmerInnenzahl des vorangegangenen Kalenderjahres, jedoch um mindestens 
20 DienstnehmerInnen; 

 2. das Aufscheinen des betreffenden Unternehmens in der zentralen Verwaltungsstrafevidenz nach 
§ 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes; 

 3. die rechtskräftige Verhängung einer Verwaltungsstrafe nach § 111 über das betreffende 
Unternehmen, wenn diese nicht länger als drei Jahre zurückliegt; 

 4. die Verhängung eines Beitragszuschlages nach § 113 über das betreffende Unternehmen in 
schwerwiegenden Fällen; 

 5. die rechtskräftige Verurteilung des betreffenden Unternehmens nach den §§ 146, 153c, 153d oder 
153e des Strafgesetzbuches, wenn diese nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

Handelt es sich beim betreffenden Unternehmen um eine juristische Person oder Personengemeinschaft 
ohne Rechtspersönlichkeit, so sind diesem im Fall der Z 3 und 5 alle Personen gleichzuhalten, die seinem 
zur Vertretung berufenen Organ angehören. Bei der Entscheidung über die Versagung der Aufnahme oder 
die Streichung sind auch die Größe des Unternehmens, die Dauer seiner Tätigkeit in der Baubranche und 
die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen DienstgeberInpflichten innerhalb eines dreijährigen 
Beobachtungszeitraumes zu berücksichtigen. 

(5) Die Entscheidung in den Fällen des Abs. 4 obliegt unbeschadet der eigenen Verantwortlichkeit 
des Vorstandes einem besonderen Vorstandsausschuss des jeweils zuständigen 
Krankenversicherungsträgers (Haftungsausschuss). Dieser Ausschuss besteht aus vier vom Vorstand zu 
wählenden Mitgliedern der Generalversammlung; zwei Mitglieder haben der DienstgeberInnengruppe, 
zwei der DienstnehmerInnengruppe anzugehören. Den Vorsitz im Haftungsausschuss hat ein aus seiner 
Mitte gewähltes Mitglied zu führen, wobei die Vorsitzführung kalenderhalbjährlich zwischen den 
Angehörigen der DienstgeberInnen- und der DienstnehmerInnengruppe wechselt. Die §§ 422 bis 425, 438 
und 456a sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Die von den Krankenversicherungsträgern geführten HFU-Listen sind vom 
Dienstleistungszentrum (§ 67c) zu einer Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen 
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(HFU-Gesamtliste) tagesaktuell zusammenzuführen. Es ist dafür zu sorgen, dass die betroffenen 
Unternehmen in die HFU-Gesamtliste auf elektronischem Weg kostenlos Einsicht nehmen können. 
Unternehmen, deren Aufnahme in eine HFU-Liste versagt wurde oder die aus einer HFU-Liste gestrichen 
wurden, sind nicht in die HFU-Gesamtliste aufzunehmen. 

Dienstleistungszentrum 
§ 67c. Für das Zusammenwirken der Krankenversicherungsträger zur Geltendmachung der Haftung 

nach § 67a ist bei der Wiener Gebietskrankenkasse ein Dienstleistungszentrum einzurichten, das folgende 
Aufgaben hat: 
 1. Entgegennahme, Aufteilung und Weiterleitung des Haftungsbetrages an die beteiligten 

Krankenversicherungsträger; 
 2. Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Auszahlungsanträge; 
 3. technische Einrichtung und Führung der HFU-Gesamtliste nach § 67b Abs. 6; 
 4. Entgegennahme und Prüfung der Anträge nach § 67b Abs. 1 im Zusammenwirken mit allen 

beteiligten Krankenversicherungsträgern; 
 5. Verständigung aller beteiligten Krankenversicherungsträger über eingelangte Anträge nach § 67b 

Abs. 1; 
 6. Vertretung der Krankenversicherungsträger in Angelegenheiten der Haftung nach § 67a vor 

Verwaltungsbehörden und Gerichten gegen Kostenersatz, wobei die Berufung des 
Dienstleistungszentrums auf die Bevollmächtigung bei allen Verwaltungsbehörden und 
Gerichten deren urkundlichen Nachweis ersetzt. 

Die Verwaltungsbehörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden sind verpflichtet, dem 
Dienstleistungszentrum und den Krankenversicherungsträgern alle zur Vollziehung des § 67b 
notwendigen Daten auf Anfrage möglichst auf elektronischem Weg zu übermitteln. Die Beteiligung der 
Krankenversicherungsträger an der Finanzierung des Dienstleistungszentrums einschließlich der Höhe 
des Kostenersatzes nach Z 6 ist durch Richtlinien des Hauptverbandes zu regeln. Abweichend von Z 6 
bleibt es dem zuständigen Krankenversicherungsträger unbenommen, die Haftung nach § 67a selbst 
geltend zu machen. 

Höhe des Haftungsbetrages 
§ 67d. Der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz hat bis zum 31. Oktober jedes 

Jahres - erstmals im Jahr 2010, wenn die AuftraggeberInnenhaftung nach § 635 Abs. 1 bis spätestens 
1. April 2009 in Kraft tritt, sonst erstmals im Jahr 2011 - zu prüfen, ob die im vorangegangenen 
Kalenderjahr eingegangenen Haftungsbeträge in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der 
Auszahlungen nach § 67a Abs. 6 annähernd den in diesem Kalenderjahr uneinbringlichen Beiträgen nach 
§ 67a Abs. 1 entsprechen, wobei Beitragsrückstände von Unternehmen, die mehr als die Hälfte des 
vorangegangenen Kalenderjahres in der HFU-Liste geführt wurden, außer Betracht bleiben. Liegt keine 
annähernde Entsprechung vor, so hat der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit den in § 67a Abs. 1 und 3 genannten 
Prozentsatz durch Verordnung bis zum Ablauf des 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres so zu 
ändern, dass die Haftungsbeträge den uneinbringlichen Beiträgen nach § 67a Abs. 1 entsprechen. Zu 
diesem Zweck hat das Dienstleistungszentrum (§ 67c) dem Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz bis zum 31. Juli jedes Jahres eine Aufstellung der im vorangegangenen Kalenderjahr 
eingegangenen Haftungsbeträge, erfolgten Auszahlungen nach § 67a Abs. 6 und uneinbringlichen 
Beiträge nach § 67a Abs. 2 sowie der Beitragsrückstände von Unternehmen, die mehr als die Hälfte des 
vorangegangenen Kalenderjahres in der HFU-Liste geführt wurden, zu übermitteln. Vor der Herstellung 
des Einvernehmens zu dieser Verordnung ist der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine Änderung des Prozentsatzes wird erst mit dem ersten 
Beitragszeitraum des folgenden Kalenderjahres wirksam.“ 

2. Nach § 112 wird folgender § 112a samt Überschrift eingefügt: 
„Verstöße gegen besondere Auskunfts- und Einsichtsgewährungspflichten 

§ 112a. Wer die Auskunfts- oder Einsichtsgewährungspflichten nach § 67a Abs. 8 oder 9 verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe von 1 000 
bis 10 000 €, im Wiederholungsfall von 2 000 € bis 20 000 €, zu bestrafen, sofern die Tat weder den 
Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet noch nach 
anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist.“ 
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3. Dem § 545 wird folgender Abs. 8 angefügt: 
„(8) Mit der Vollziehung des § 67a Abs. 13 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2008 

ist die Bundesministerin für Justiz betraut.“ 

4. Im § 625 Abs. 12 wird der Punkt am Ende der Z 2 durch einen Strichpunkt ersetzt; folgende Z 3 wird 
angefügt: 
 „3. der Aufwand des Dienstleistungszentrums nach § 67c und der Krankenversicherungsträger für 

die Vollziehung der §§ 67a bis 67d über die Haftung bei Beauftragung zur Erbringung von 
Bauleistungen.“ 

5. Nach § 634 wird folgender § 635 samt Überschrift angefügt: 
„Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2008 

§ 635. (1) Die §§ 67a bis 67d samt Überschriften, 112a samt Überschrift, 545 Abs. 8 und 625 
Abs. 12 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2008 treten zu dem Zeitpunkt in Kraft, in dem 
der Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz durch Verordnung feststellt, dass die zur 
Verfügung stehenden technischen Mittel für die Vollziehung der Bestimmungen über die 
AuftraggeberInnenhaftung für die von den Krankenversicherungsträgern einzuhebenden Beiträge und 
Umlagen geeignet sind. Bis zur Erlassung dieser Verordnung hat der Hauptverband dem Bundesminister 
für Soziales und Konsumentenschutz ab 1. Jänner 2009 monatlich einen Bericht über die technische 
Umsetzung der Bestimmungen über diese AuftraggeberInnenhaftung zu erstatten. 

(2) Anträge auf Aufnahme in die HFU-Liste nach § 67b Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xx/2008 können bereits ab 1. November 2008 gestellt werden.“ 


